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GESUNDHEITSWESEN, VETERINÄRWESEN, 
GESUNDHEITLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Bekanntmachung der Unterschreitung des Inzidenzwertes von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus  
SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen   

B e k a n n t m a c h u n g 

Als zuständige Kreisverwaltungsbehörde gibt das Landratsamt Rosenheim hiermit die Unterschreitung des Inzidenzwertes 
von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen bekannt. 

Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß §§ 3 Satz 3, 18 Abs. 1 Satz 5, 19 Abs. 1 Satz 3 und 20 Abs. 1 Satz 2 der 11. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) in der Fassung vom 22.02.2021. 

Die von der Verordnung jeweils vorgesehenen Rechtsfolgen kommen daher im Kreisgebiet des Landkreises Rosenheim zur 
Anwendung. Maßgeblich ist der in der Verordnung jeweils genannte Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

Die übrigen Bestimmungen der 11. BayIfSMV bleiben von dieser Bekanntmachung unberührt.  

Begründung: 

Tagesaktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet des Landkreises Rosenheim bei 51,66 und damit deutlich unter dem 
Grenzwert von 100.  
Der maßgebliche Inzidenzwert wird im Kreisgebiet des Landkreises Rosenheim bereits seit 26.01.2021 und damit über einen 
Zeitraum von mehr als 7 Tagen unterschritten.  

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 19.02.2021 

gez. 

Mascher 
Regierungsrätin 


